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170. Verordnung: Änderung der Verordnung über die Festsetzung von pauschalierten Aufwandsentschä-
digungen für Beamte im Gefangenenaufsichtsdienst und für Jugenderzieher an Justiz-
anstalten

171. Verordnung: Änderung der Verordnung über die Festsetzung von pauschalierten Aufwandsentschä-
digungen für Angehörige der Zollwache

172. Verordnung: Neuerliche Änderung der Verordnung über die Festsetzung einer pauschalierten Auf-
wandsentschädigung

170. Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 14. März 1989, mit der die Verord-
nung des Bundesministers für Justiz über die
Festsetzung von pauschalierten Aufwandsent-
schädigungen für Beamte im Gefangenenauf-
sichtsdienst und für Jugenderzieher an Justiz-

anstalten geändert wird

Auf Grund des §20 in Verbindung mit §15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in
der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 214/1972, wird mit Zustimmung des Bundes-
ministers für Gesundheit und öffentlicher Dienst
und des Bundesministers für Finanzen verordnet:

Artikel I

Der § 4 der Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 4. Mai 1973, BGBl. Nr. 227, in der Fas-
sung der Verordnung vom 29. März 1985, BGBl.
Nr. 166, über die Festsetzung von pauschalierten
Aufwandsentschädigungen für Beamte im Gefange-
nenaufsichtsdienst und für Jugenderzieher an
Justizanstalten wird wie folgt geändert:

„§ 4. Die Aufwandsentschädigung nach § 3
beträgt für jede Stunde der Dienstleistung 15 S. Für
Bruchteile einer Stunde gebührt der verhältnismä-
ßige Teil des vollen Stundensatzes."

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 1989 in Kraft.

Foregger

171. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 15. März 1989, mit der die Ver-
ordnung des Bundesministers für Finanzen
über die Festsetzung von pauschalierten Auf-
wandsentschädigungen für Angehörige der

Zollwache geändert wird

Auf Grund des §20 in Verbindung mit §15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in
der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 214/1972, wird mit Zustimmung des Bundes-
ministers für Gesundheit und öffentlicher Dienst
verordnet:

Artikel I

Der § 4 der Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 24. April 1973, BGBl. Nr. 211, in der
Fassung BGBl. Nr. 165/1985, über die Festsetzung
von pauschalierten Aufwandsentschädigungen wird
wie folgt geändert:

„§ 4. Die Aufwandsentschädigung (Nachtdienst-
geld) nach §,3 beträgt für jede Stunde der Dienst-
leistung 15 S. Für Bruchteile einer Stunde von mehr
als 30 Minuten gebührt der volle Stundensatz,
Bruchteile einer Stunde bis zu 30 Minuten bleiben
unberücksichtigt."

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 1989 in Kraft.

Lacina
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1 7 2 . Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 22. März 1989, mit der die Ver-
ordnung des Bundesministers für Inneres vom
26. April 1985 über die Festsetzung einer pau-
schalierten Aufwandsentschädigung neuerlich

geändert wird

Auf Grund des §20 in Verbindung mit §15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in
der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 214/1972, wird mit Zustimmung des Bundes-
kanzlers und des Bundesministers für Finanzen ver-
ordnet:

Artikel I

Der § 2 der Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 19. März 1973, BGBl. Nr. 209, in der

Fassung der Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 26. April 1985, BGBl. Nr. 167, über
die Festsetzung einer pauschalierten Aufwandsent-
schädigung wird wie folgt geändert:

„§ 2. Die Aufwandsentschädigung beträgt für
jede Stunde der Dienstleistung 15 S. Für Bruchteile
einer Stunde gebührt der verhältnismäßige Teil der
Aufwandsentschädigung."

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 1989 in Kraft.

Löschnak


